
SUMMARY

Court settlements are often concluded to terminate civil proceedings. Before constitu-
tional courts however they rarely take place. Nevertheless, a court settlement offers consid-
erable opportunities for parties also in constitutional proceedings.  In its decisions the Ger-
man Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) is limited to declare a certain 
act of a constitutional body as unconstitutional.  It cannot oblige the parties to perform 
specific acts. In contrast, in a settlement, the parties could agree to a certain prospective 
behaviour. This allows to settle the dispute permanently. In the light of this advantage and 
the particularities of constitutional proceedings, the author examines the admissibility of 
court settlements before constitutional courts. In doing so, she defines the requirements to 
be met subdividing them in procedural and substantive ones.  She then addresses the conse-
quences of a legal defect of the settlement as well as its enforcement.

RÉSUMÉ

Contrairement aux procédures devant les tribunaux civils, celles-ci devant les tribunaux 
constitutionnels en Allemagne sont très rarement conclues avec une transaction. Toutefois, la 
transaction peut s’avérer bénéfique là aussi. Elle peut notamment dépasser le simple effet dé-
claratoire de la décision du juge constitutionnel allemand et ainsi mettre un terme définitif 
au différend. A partir de cet avantage et en tenant compte des particularités du contentieux 
constitutionnel et du droit constitutionnel allemand, l’auteur analyse l’admissibilité de la 
transaction devant les tribunaux constitutionnels en précisant ses conditions procédurales et 
matérielles. L’auteur se penche également sur les conséquences des défauts de la transaction 
constitutionnelle ainsi que sa mise en œuvre.
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Kapitel 1

Der verfassungsgerichtliche Prozessvergleich in  
der Gesamtarchitektur der Verfassung

Während der Prozessvergleich im Zivilprozess fest etabliert und auch im 
Verwaltungsprozess seit Langem als Mittel der nachhaltigen Streitbeilegung 
anerkannt ist,1 trat er im Verfassungsprozess bisher kaum in Erscheinung. 
Dies gilt auf Bundes- und Landesebene gleichermaßen.2 Auch in der Litera-
tur fand er wenig Beachtung.3 Jedoch kann der Prozessvergleich neben sei-

1  Im Jahr 2018 waren laut Fachserie 10 Reihe 2.1 (2018) des Statistischen Bundes-
amtes 14,6 % der amtsgerichtlichen Erledigungen (S. 22), 26,5 % der erstinstanzlichen 
landgerichtlichen Erledigungen (S. 52), 12,7 % der erledigten landgerichtlichen Beru-
fungsverfahren (S. 72) und 16,2 % der erledigten oberlandesgerichtlichen Berufungs-
verfahren (S. 98) „gerichtliche Vergleiche“. Den fest angestammten Platz des „Pro-
zessvergleichs“ im Verwaltungsprozess verdeutlicht bereits die separate Ausweisung in 
der Fachserie 10 Reihe 2.4 (2018) des Statistischen Bundesamtes. Im Jahr 2018 waren 
3940 Erledigungen vor den Verwaltungsgerichten Prozessvergleiche (S. 16). Das ent-
spricht 1,8 % (S. 18). Vor den Oberverwaltungsgerichten erfolgten in erster Instanz 
1,9 % (S. 86) und in der Berufungsinstanz 0,9 % (S. 114) der Erledigungen durch Pro-
zessvergleich. Vor den Sozialgerichten (Fachserie 10 Reihe 2.7. (2018) des Statisti-
schen Bundesamtes) endeten sogar 7,9 % (S. 20) der Verfahren mit einem gerichtlichen 
Vergleich.

2  Bislang endeten – soweit ersichtlich – erst zwei verfassungsgerichtliche Verfahren 
mit einem Prozessvergleich. Jüngst schlossen die Beteiligten des Organstreitverfahrens 
VerfGH 4/19 vor dem Thüringer Verfassungsgerichtshof einen Prozessvergleich, in 
dem sie sich auf eine Parlamentspraxis zum Aufenthalt von unter einem Jahr alten 
Abgeordneten-Kindern im Parlament einigten (vgl. die Medieninformation des Thürin-
ger Verfassungsgerichtshofes vom 2.6.2020). Zuvor war lediglich ein Prozessvergleich 
vor dem HbgVerfG geschlossen worden, HbgVerfG, Vergleich v. 25.11.1981, JöR 35 
(1986), 229, 251. Mit einer Antragsrücknahme verbundene außergerichtliche Verglei-
che auf Anregung des Gerichts kommen hingegen häufiger vor, vgl. BVerfG, Beschluss 
v.  12.12.1990, BVerfGE  83, 175 ff.; Vorschlag in 2  BvR 1043/91, 1183/91, 1457/91 
(Stromstreit); BVerfG, Beschluss v. 11.12.2001, BVerfGE 104, 305 (LER-Verfahren); 
StGHBW, Beschluss v. 28.11.2013 – 1 GR 7/13 – (EnBW-Deal); HbgVerfG, Verein
barung v. 16.06.1972, JöR 35 (1986), 229, 238 f.; NdsStGH, Beschluss v. 04.06.2010 – 
StGH 5/09 –, juris; NdsStGH, Beschluss v. 20.09.2016 – StGH 5/15 –, juris. Papier, 
ZRP 2002, 134, 134, bezeichnete den im LER-Verfahren vorgeschlagenen Vergleich 
vor diesem Hintergrund als „exzeptionellen Weg“.

3  Monografisch bisher nur Eckhardt, Zulässigkeit des Prozeßvergleichs im Verfas-
sungsprozeß, 2010, und Höpker, Der Prozeßvergleich in der Verfassungsgerichtsbar-
keit, 2010.
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nen bestehenden fachgerichtlichen Anwendungsfeldern auch für den Verfas-
sungsprozess attraktiv sein, nicht zuletzt weil der Kooperationsgedanke im 
Verfassungsstaat nicht nur zwischen dem Bund und den Ländern sowie den 
staatlichen Stellen untereinander, sondern auch zwischen Staat und Bürger 
zunehmend an Bedeutung gewinnt.4 Anknüpfend an diesen Kooperationsge-
danken könnte ein verfassungsgerichtlicher Prozessvergleich sinnvolle Mög-
lichkeiten einer alternativen Streitbeilegung eröffnen. Seine Funktion und die 
anzulegenden Maßstäbe sind mit Blick auf die Stellung der Verfassungs
gerichte im Verfassungsgefüge sowie die bestehenden Sonderbindungen zu 
entwickeln. Das Bundesverfassungsgericht steht dabei im Vordergrund. Ent-
sprechendes kann aber auch für die Landesverfassungsgerichte gelten.5

Im modernen Verfassungsstaat, wie ihn das Grundgesetz vorsieht, hängen 
die Einrichtung einer Verfassungsgerichtsbarkeit sowie die Verfassung und 
deren Grundentscheidungen eng miteinander zusammen.6

Zunächst begünstigt die Gewaltenteilung die Entstehung einer Verfas-
sungsgerichtsbarkeit. In ihrer vom Grundgesetz gewählten Ausformung als 
Gewaltenverschränkung bindet sie die prinzipiell gleichrangigen Gewalten 
aneinander und verpflichtet sie zugleich, etwaige Konflikte im horizontalen 
wie vertikalen Verhältnis ausschließlich im Wege des Rechts beizulegen.7 
Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts ist es, an dieser Konfliktbeilegung 
subsidiär mitzuwirken und ihr Gelingen abzusichern.8

Weiterhin bildet der Vorrang der Verfassung, der die Gewaltenteilung näher 
ausgestaltet, den Boden für das Entstehen einer Verfassungsgerichtsbarkeit.9 

4  Kotzur, JZ 2003, 73, 78.
5  Die Landesverfassungsgerichte haben in den Ländern eine ähnliche Stellung wie 

das Bundesverfassungsgericht im Bund, Roellecke, HStR III, 3. Auflage 2005, 
§ 68 Rn. 3. Zur Stellung der Landesverfassungsgerichte, insb. des baden-württember-
gischen Verfassungsgerichtshofs (vormals Staatsgerichtshof) vgl. F. Kirchhof, VBlBW 
2003, 137, 137.

6  Kägi, Verfassung, 1945, S. 147 Fn. 65: „Sage mir Deine Einstellung zur Verfas-
sungsgerichtsbarkeit und ich sage Dir, was für einen Verfassungsbegriff Du hast.“ 
S. auch Schlaich, VVdStRL 39 (1981), 99, 103 ff.; Stern, in: BK-GG, 207. EL (2020), 
Art. 93 Rn. 36.

7  Robbers, in: Umbach/Clemens/Dollinger, BVerfGG, 2. Auflage (2005), A. I. (Ge-
schichtliche Entwicklung), Rn. 2.

8  Der Gewaltenteilungsgrundsatz ruft je nach seiner Ausgestaltung nicht zwingend 
das Bedürfnis einer Verfassungsgerichtsbarkeit hervor. Ist die Gewaltenteilung streng 
im Sinne einer Selbstständigkeit der drei Gewalten ausgeprägt, mag sie ihr sogar 
entgegenstehen, so jedenfalls zur Weimarer Verfassung Triepel, VVdStRL  5 (1929), 
2, 3, 12 ff. Vgl. zur Stellung des Bundesverfassungsgerichts in der grundgesetzlichen 
Gewaltenteilung F. Kirchhof, JZ 2018, 1068, 1069.

9  Böckenförde, NJW 1999, 9, 12; Papier, FS Hassemer 2010, S. 185, 198; Schlaich, 
VVdStRL  39 (1981), 99, 103 f.; Stern, in: BK-GG, 207. EL (2020), Art. 93 Rn. 42 
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Art. 20 Abs. 3 GG bindet alle drei Gewalten an die verfassungsmäßige Ord-
nung; Art. 1 Abs. 3 GG betont diese Bindung für die an der Spitze der Verfas-
sung stehenden Grundrechte. Um diese Grundentscheidung effektiv durchzu-
setzen, bedarf es eines Hüters der Verfassung, der den Vorrang der Verfassung 
absichert, indem er Akte der Legislative, Exekutive und Judikative am Maß-
stab der Verfassung, insbesondere der Grundrechte, misst und die Verfassung 
dabei letztverbindlich auslegt und fortbildet.10 Das Grundgesetz hat diese Auf-
gabe dem Bundesverfassungsgericht zugewiesen.

Die der Verfassungsrechtsprechung zugewiesenen Aufgaben sind wegen 
der Zugehörigkeit des Bundesverfassungsgerichts zur Judikative (Art. 92 
GG) als nachträglich kontrollierende und kassatorische Tätigkeit ausgestaltet. 
Ungeachtet dieses erst nachträglichen Tätigwerdens kommt dem Bundesver-
fassungsgericht heute ein ganz erhebliches Gewicht zu.11 Denn es legt die 
Verfassung, die wegen ihrer Weite und Unbestimmtheit gerade im Bereich 
der Grundrechte und Staatsstrukturprinzipien oft vielfältige Deutungen 
ermöglicht,12 letztverbindlich aus. Dabei hat es sich selbst im Rahmen der 
ihm von der Verfassung zugewiesenen Kompetenzen und den aus ihr folgen-
den Grenzen zu bewegen.13 Letztere ergeben sich insbesondere aus den den 
anderen Verfassungsorganen zugewiesenen Kompetenzen. Sie definieren die 
ihnen zum eigenverantwortlichen Handeln und Entscheiden zugeordneten 
Funktionsbereiche,14 die das Bundesverfassungsgericht zu respektieren hat. 
Dies gilt insbesondere für die dem Gesetzgeber und der Exekutive zugewie-
senen Gestaltungsspielräume. Auch bei der Kontrolle der Fachgerichte hat 
das Bundesverfassungsgericht sich auf die Prüfung von Verfassungsrecht zu 
beschränken und den Fachgerichten die Anwendung und Auslegung des ein-
fachen Rechts zu überlassen.15 Diese Begrenzung des Bundesverfassungs
gerichts durch die Funktionsbereiche der anderen Verfassungsorgane findet 
auch im Prozessrecht Ausdruck. Das Bundesverfassungsgericht kann aus-
schließlich auf Antrag in den normativ vorgegebenen Verfahren und Formen 
tätig werden. Dieser Antrag hat zugleich zur Folge, dass es in seiner Ent-

(„Verfassungsgerichtsbarkeit ist sonach die Konsequenz des Vorrangs der Verfassung 
im Staate“); Wieland, in: Dreier, GG, Band III, 3. Auflage (2018), Art. 93 Rn. 1 f.

10  Vgl. Kingreen, HStR XII, 3. Auflage 2014, § 263 Rn. 20; Papier, FS Hassemer 
2010, S. 185, 198.

11  Etwa Voßkuhle, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Band  III, 7. Auflage (2018), 
Art. 93 Rn. 33.

12  Scheuer, DÖV 1980, 473, 475; Wieland, in: Dreier, GG, Band  III, 3. Auflage 
(2018), Art. 93 Rn. 36.

13  Schlaich/Korioth, Das Bundesverfassungsgericht, 11. Auflage, 2018, Rn. 512.
14  Hesse, JöR 46 (1998), 1, 14; Simon, Benda/Maihofer/Vogel, Handb. Verfassungs-

recht, § 34 Rn. 49.
15  Vgl. nur Starck, FS 50 Jahre BVerfG I, S. 1, 6 ff.




